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B E N Ü T Z U N G S A N T R A G   H Y D R A N T 
 

 
vom Gesuchsteller auszufüllen 

Gesuchsteller 

Name, Vorname:     

Adresse:   Telefon:  

PLZ, Ort:   Datum:   

Hydrant 

Grund der Nutzung:      

Örtlichkeit:   Hydrant Nr.:  

Benützungsdauer: von   bis   

Reglement 

Dieser Antrag stützt sich auf das Reglement über die Wasserversorgung der Gemeinde Bergün 
(bewilligt durch die Gemeindeversammlung am 12. März 1991). Insbesondere sind folgende Auszüge 
aus dem Reglement hervorzuheben: 

Art. 7 Benützung Hydrantenanlagen 

Die Benützung der Hydrantenanlagen durch Private ist bewilligungs- und gebührenpflichtig. Die 
Benützer haften persönlich für alle von ihnen verursachten Schäden. Die Haftung des Benützers eines 
Hydranten erlischt erst mit der Abnahme durch die Organe der Gemeindewasserversorgung. Unbefugte 
Hydranten-benützer werden mit Bussen gemäss Art. 23 dieses Reglements geahndet. 

Bei Benützung eines Hydranten ist eine separate Abstellvorrichtung zu montieren und der Hydrant 
vollumfänglich offen zu halten. (Anmerkung: die Mengenregulierung darf nicht über die 
Hydrantenventile erfolgen.) 

Art. 17 Unerlaubte Handlungen 

Ohne Bewilligung der Gemeinde sind untersagt: b) Wasserentnahme aus öffentlichen Hydranten 

Art. 21 Verbrauchsgebühr, Benützung von Hydranten und Bauwasser 

Der Gemeinderat legt unter Berücksichtigung des zu erwartenden Wasserverbrauches die Gebühr fest, 
im Minimum Fr. 100.-. 

Art. 23 Strafbestimmungen 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglements werden durch den 
Gemeindevorstand mit Bussen bis zu Fr. 20'000.- geahndet. 
 
 
von den Organen der Gemeindewasserversorgung auszufüllen 

Bewilligung bewilligt am:   der Wasserchef:  

Abnahme Bemerkung:     

 Datum:   der Brunnenmeister:  

Gebühr Betrag:   der Wasserchef:  
 


